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(Eingesandt.) In Nr. 10 rclatirt der „praktische Forstwirth" über

den Verlauf dießjähriger Versammlung des schweizerischen Forstvereines

in Viel und über dessen Verhandlungen m einer Weise, welche eine sach-

liche Entgegnung als nothwendig erscheinen läßt.

Der „Forstwirth" sagt im Eingange: Es sei für den Kanton Bern

nicht sehr schmeichelhaft, daß für unsere rein technische Versammlung kein

Forstmann als Präsident derselben aufzufinden gewesen sein sollte, — ist

dann doch so unparteiisch (oder geschah das aus Versehen?) von vorn-
herein sich damit selbst das Urtheil zu sprechen, daß er anerkennt, Herr
Regierungsrath Weber habe die Diskussion in ausgezeichneter Weise geleitet.

Jedes unbefangene Vereinsmitglied wird damit einverstanden sein,

daß die Versammlung in Winterthur keine Rüge verdient, weil sie Herrn
Weber das Präsidium für's Jahr 1863 übertragen hat, also einem Manne,
welcher anerkanntermaßen nicht bloß schon so Wesentliches für Hebung des

bermschen Forstwesens geleistet, sondern auch der schweizerischen Forstwirth-
schaft im Allgemeinen seine volle Aufmerksamkeit und bei jeder Gelegen-

heit seine kräftige Unterstützung zuwendet.

Aus jener »nzcitigen und in gewisser Beziehung unzarten Rüge können

übrigens diejenigen Mitglieder des Vereins, welche nicht eigentliche Forst-
manner sind, entnehmen, daß der „Forstwirth" der Ansicht zu sein scheint,

es seien nicht alle Mitglieder gleichberechtigt. Glücklicher Weise hat aber

eine solche Auffassung in den Statuten keinerlei Halt und wird hoffent-
lich auch in einem neuen EntWurfe nicht zur Geltung kommen.

Die Klage (S. 1ck6), daß durch Aufstellung von Referenten und

Korreferenten die Lebhaftigkeit der Diskussion beeinträchtigt werde, mag
vielleicht eine gewisse Berechtigung haben; indeß dürste dem „Forstwirthe"
doch zu einiger Beruhigung dienen, daß über jene Einrichtung die Statuten
keine Vorschriften enthalten, daher wohl anzunehmen ist, es habe in dieser

Beziehung das jeweilige leitende Konnte freie Hand, die Sache nach

seinem Gutfinden anzuordnen; und wenn verhältnißmäßig wenige Mit-
glieder über die verschiedenen Verhandlungsgegenstände gesprochen haben,
so ist zu berücksichtigen, daß es eben doch dem Einzelnen überlassen bleiben

muß, ob er über eine Angelegenheit reden wolle oder nicht und schließlich

möchte es doch für eine jede Versammlung weniger nachtheilig sein, wenn

zu wenig als wenn zu viel geredueret wird.
Der „Forstwirth" äußert sich ferner (S. 151 u. ff.): Die Heraus-

gäbe des beschlossenen forstlichen Lesebuches werde keinen Erfolg haben;

sei also eine Geldverschwendung; — der Verein habe sich dadurch nicht
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sehr geehrt, daß er für die Redaktion nickt die Konkurrenz habe eintreten

lassen, sondern die Aufsuchung einer geeigneten Persönlichkeit dem Komite
übertragen und sich selbst in eine bureaukratische Zwangsjacke begeben habe.

Wie kann Jemand darin etwas Unehrenhaftes erblicken, wenn ein

Verein nach vPener ruhiger Berathung mit Mehrheit beschließt, es möge
das Komite für die Abfassung eines durch Programm festgestellten Lehr-
bnches einen geeigneten Redaktor aufsuchen? Und wo ist vollends die

Zwangsjacke zu suchen?

Es ist doch fast unpassend, über eine Schrift, bevor sie nur geschrieben,

geschweige denn gedruckt ist, unbarmherzig den Stab zu brechen, in die

Welt hinaus zu rufen: das Buch werde nicht gekaust, weil zu theuer, —
nicht gelesen, denn das Volk habe nicht Zeit dazu

Kein Vercinsmitglied wird sich deßhalb Illusionen hingeben; aber

in der Voraussetzung, die Arbeit werde zuverlässigen Händen übergeben,

darf man sich doch wohl der Hoffnung überlasse», das Lehrbuch werde

billigen Erwartungen entsprechen, allmälig einigen Absatz und aufmerk-
same Leser in verschiedenen Theilen des Vaterlandes finden, Leser, die ein

offenes Ohr für Belehrung und dabei auch den Willen haben, Gelerntes

in Anwendung zu bringen.
Die auf Seite t55 verkündete Entdeckung des „Forstwirth": Es sei

seit einiger Zeit eine Bevormundung des Vereines eingeschlichen, welche

sich unter den in Aussicht stehenden neuen Statuten noch fühlbarer machen

werde, wird die Mitglieder nicht wenig überraschen, wenn nicht gar zu

Dank verpflichten, noch rechtzeitig aus dieses Damoklesschwert aufmerksam

gemacht worden zu sein.

Das Komite hat übrigens in jüngster Zeit die Kommission, welche

die Frage der Statutcnrevision zu prüfen hat, in einer Weise bestellt,

welche allgemein befriedigen und beruhigen sollte. Warten wir also mit
Vertrauen ab, welche Vorschläge dieselbe seiner Zeit dem Vereine vor-
legen werde.

Alle Einsendungen sind an El. Landolt, Professor in Zürich, Nekla-

»Nationen betreffend die Zusendung des Blattes an Orell, Füßli Coinp.
daselbst zu adressiren.

Druck und Expedition von Orell, Füßli â Comp.
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